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Offshore-Windpark: Planungen auf dem Elbe-Leitdamm
W indkraftinvestoren versuchen, über die 
Elbem ündung in das von den N iederlan
den bis nach D änem ark reichende Ökosy
stem »Wattenmeer« einzudringen, das im 
bundesrepublikanischen Teil durch drei 
N ationalparke geschützt ist.
Anlaß zu diesen Befürchtungen sind die 
P lanungen einer privaten  B etreiberfirm a 
für einen O ffshore-W indpark vor Cuxha
ven. Dazu sollen 28 W indkraftanlagen, 
m it einer N abenhöhe von 40 m, einem Ro
tordurchm esser von 43 m und einer Lei
stung von je 600 kW in der E lbm ündung 
entlang des dortigen Leitdam m es errich
te t w erden (siehe Abbildung), der bei 
Cuxhaven beginnt und entlang der 
Schiffahrtsroute in die Nordsee verläuft. 
F ür jede Anlage w ird ein 22 m langes 
F undam entrohr am S tandort l i m  einge
spült und danach 2 m geram m t.
Der südlichste S tandort dieses W ind
parks soll 3,5 km von der Cuxhavener 
Kugelbake entfernt sein. Da aus Energie
ertragsgründen bei W indkraftanlagen 
dieser Größe A bstände von 200-250 m 
zwischen den Anlagen eingehalten w er
den müssen, w ird dieser Offshore-W ind
park  eine B arriere von bis zu 7 km Länge 
zwischen dem H am burger/N iedersächsi- 
schen N ationalpark  und dem Schleswig- 
Holsteinischen N ationalpark  bilden.
Die in der »Arbeitsgem einschaft N atio
nalpark  des W W F-Fachbereichs Meere & 
Küste« sowie in der »Arbeitsgemein
schaft W attenm eer der Konferenz der 
N atu r- und U m w eltschutzverbände Ost- 
Frieslands« vertretenen Verbände spre
chen sich aus grundsätzlichen Ü berle
gungen generell gegen eine W indenergie
nutzung im Offshore-Bereich aus. Dem 
Schutz des Ökosystems »W attenmeer« 
w ird Vorrang vor einer N utzung durch 
W indkraftanlagen eingeräum t.
Zur S tärkung der A rgum entation der N a
turschutzverbände in der D iskussion um 
die Planungen in diesem konkreten  Fall 
sowie zu W indparkplanungen allgemein 
im Offshore-Bereich des W attenm eeres 
und der F lußm ündungen haben w ir offi
zielle S tellungnahm en der A m tsleiter der 
drei W attenm eer-N ationalparke einge
holt, die w ir nachfolgend abdrucken.

Von der Nationalparkverwaltung N ie
dersächsisches Wattenmeer erhielten w ir 
am 10. Oktober 1995 folgendes Schrei
ben:
»...., anbei übersende ich Ihnen die K urz
fassung der Stellungnahm e der N ational
parkverw altung vom 10. 1. 1995 zur 
W indparkplanung auf dem E lbe-Leit- 
damm.
Seit Juli 1993 haben sich drei U nterneh
men für die E rrichtung eines W indparkes 
auf dem E lbe-Leitdam m  interessiert. 
K onkrete A nträge liegen bisher n icht vor, 
jedoch haben Gespräche bis hin zum MU 
und m it V ertretern der N iedersächsi
schen S taatskanzlei stattgefunden.
In Niedersachsen ist die federführende 
N aturschutzbehörde die Bezirksregie
rung Lüneburg, ggf. sind von der N atio
nalpark  Verwaltung Ausnahm egenehm i

gungen nach § 28a zu erteilen. Die P la
nungen belaufen sich auf 20 bis 35 E in
zelanlagen m it Bauw erkshöhen von 
50-75 m, gemessen am höchsten Punkt 
des Rotors. Der S tandort liegt unm ittel
bar angrenzend an den N ationalpark  
>Niedersächsisches W attenm eer und im 
funktionalen Zusam m enhang zu den N a
tionalparken >Hamburgisches< und 
>Schleswig-Holsteinisches W attenm eer. 
Mit dem Bau eines W indparkes w erden 
erhebliche Beeinträchtigungen des 
Landschaftsbildes und der Bedeutung 
des Gebietes für den Vogelzug und das 
Rastgeschehen sowie der angrenzenden 
Seehundpopulation verbunden sein. 
Landschaftsbild
Nach Abschätzung der N ationalparkver
w altung w ird der Radius der W irkzone 
um das E ingriffsobjekt deutlich über 
10 000 m betragen und die drei W atten
m eer-N ationalparke gleicherm aßen be
einträchtigen. W eiterhin ist m it einer Be
einträchtigung der touristischen E n t
wicklung im S tadtgebiet Cuxhaven zu 
rechnen, die P lanungsabsichten werden 
von dort aus m it großer Sorge betrachtet.

Avifauna
Es w ird großräum ig eine erhebliche S tö
rung des Vogelzuges erw artet. Die hohe 
Bedeutung des W attenm eeres als eines 
der w ichtigsten D urchzugs- und Rastge
biete für nordeurasische Gastvögel w ird 
u.a. durch die Ausweisung als >Feuchtge- 
biet In ternationaler Bedeutung< gern. 
Ram sar-Konvention und als N ational
park  dokum entiert.
Die Realisierung der P lanungen w ürde 
eine Vielzahl in ternationaler Abkommen 
zum Schutz des W attenm eeres und nicht 
zuletzt die Zielsetzungen der betroffenen 
N ationalparke zum indest erheblich be
einträchtigen.
Auswirkungen auf Vogelbewegungen
Durch eine Vielzahl von U ntersuchungen 
w ird dargelegt, daß die E rrich tung  der 
Anlagen auf dem Leitdam m  unm ittelbar 
m it einer optisch und akustisch w ahr
nehm baren B arrierew irkung für die Vö
gel verbunden wäre. Des w eiteren muß im 
N ahbereich m it einer S törung der N ah
rungssuche sowie bei ungünstigen W et
terlagen m it Vogelschlag gerechnet w er
den.
Großräumiger Vogelzug
Die herausragende Bedeutung des Elbe- 
W eser-Dreiecks ist in diesem Zusam m en
hang unbestritten. D urch eine Vielzahl 
von Beobachtungen w ird belegt, daß die 
Flughöhe der ziehenden A rten über offe
nen W asserflächen abnim m t und somit 
durch die E rrichtung der Anlagen im 
W attenm eer eine Beeinträchtigung der 
H auptzuglinien gegeben sein wird. 
Kleinräumige Vogelbewegungen 
Die im Bereich der Außenelbe befindli
chen Inseln Neuwerk, Scharhörn und 
Trischen m it den Sanden K leiner Vogel
sand, Gelbsand, H akensand, Großer Vo
gelsand sowie die Festlandküste sind be
deutende N ahrungs- und Rastgebiete 
und vor allem für E iderenten und B rand

gänse herausragende M auserplätze. Die 
E rrichtung des W indparkes w ürde die in 
tensiven kleinräum igen Vogelbewegun
gen nachhaltig  stören und die Bedeutung 
des Raumes erheblich einschränken. 
Zusam m enfassend ist festzustellen, daß 
die E rrichtung des W indparkes auf dem 
Elbe-Leitdam m  zu einer erheblichen und 
nicht ausgleichbaren Beeinträchtigung 
im W attenm eer führen würde.

Mit freundlichen Grüßen 
Im A ufträge 

gez. Dr. C.-D. Helbing«

Vom Landesamt für den Nationalpark 
Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer
w urde uns am 11. 10. 1995 folgendes ge
schrieben:
»— , vielen D ank für Ihr Schreiben vom 
5. 7. 1995, in dem Sie die Auffassung des 
N ationalparkam tes zu W indkraftan la
gen im W attenm eer erfragen. Diese stellt 
sich aus Sicht der für den schleswig-hol
steinischen N ationalpark  zuständigen 
N aturschutzbehörde wie folgt dar:
Der Gesetzgeber hat in seiner Definition 
des Schutzzweckes in § 2 Abs. 1 des N a
tionalparkgesetzes definiert, daß >die E r
richtung des N ationalparks zum Schutz 
des schleswig-holsteinischen W atten
meeres und der Bew ahrung seiner beson
deren Eigenart, Schönheit und Ur
sprünglichkeit dient und der möglichst 
ungestörte Ablauf der Naturvorgänge zu 
sichern sei<.

Dieser Schutzzweck könnte in Frage ge
stellt werden, falls das W attenm eer als 
Gebiet zur W indenergienutzung freige
stellt würde. Es w äre auch für die ansäs
sige Bevölkerung nur schwer zu verm it
teln, daß N utzungen wie z.B. Jagd oder 
Herzm uschelfischerei m it Hinweis auf 
den möglichst ungestörten Ablauf der 
N aturvorgänge im W attenm eer untersagt 
werden und gleichzeitig eine vollkommen 
neue N utzung zugelassen würde.
Seitens des N ationalparkam tes bestehen 
erhebliche naturschutzfachliche Beden
ken gegen die E rrichtung von W indkraft
anlagen, gleich w elcher Größe, im Off
shore-Bereich des W attenm eeres. Über 
die Scheuchw irkung von Anlagen und 
ihre B arrierew irkung liegen eine Reihe 
von w issenschaftlichen U ntersuchungen 
vor. Dem nach sind erhebliche A uswir
kungen auf die Lebewelt im W attenmeer, 
hier insbesondere auf brütende und w an
dernde Vögel, nachgewiesen. Es ist daher 
dringend notwendig, daß ausreichende 
A bstände zu N ationalparken, N atu r
schutzgebieten und sonstigen schützens
w erten Flächen eingehalten werden. Be
kannte traditionelle Vogelflugbänder 
müssen großräum ig von einer W indkraft
nutzung freigehalten werden.
Das W attenm eer zwischen Den Helder 
und Esbjerg ist nahezu flächendeckend 
als Ram sar-G ebiet ausgewiesen. D arüber 
hinaus erfüllt es im überw iegenden Be
reich die Bedingungen gemäß F lora-Fau- 
na-H abitat-R ich tlin ie sowie Art. 4 Vo
gelschutzrichtlinie der Europäischen Ge
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m einschaft, auch w enn diese Flächen 
noch nicht explizit ausgewiesen sind. Be
reits auf der tr ila tera len  Konferenz der 
U m w eltm inister der N iederlande, D äne
m arks und D eutschlands 1993 in  Esbjerg 
w urde der B edeutung des W attenm eeres 
entsprechend unm ißverständlich festge
halten, daß >der Bau von W indkraftan la
gen im W attenm eer auf der dem Meer zu
gew andten Seite der Deiche und der K ü
ste zu verbieten ist< (Ziffer 11.1. der M ini
stererklärung).
In Schleswig-Holstein sind diese Ü berle
gungen in den »Gemeinsamen Runderlaß< 
(Anlage) des Innenm inisters, des M ini
sters für Finanzen und Energie, der M ini
sterin  für N atu r und Umwelt sowie der 
M inisterpräsidentin  -  Landesplanungs
behörde -  vom 4. Ju li 1995 eingeflossen. 
Dieser schließt definitiv die E rrichtung 
von W indkraftanlagen im N ationalpark  
sowie sonstigen V orrangflächen für den 
N aturschutz aus. D arüber hinaus sollen 
auch die Halligen sowie die Geestteile der 
Inseln Amrum, Föhr und Sylt sowie Vor
deichflächen aller A rt von W indenergie
anlagen freigehalten werden.
Der Kreis N ordfriesland -  der Kreis D ith 
m arschen arbeitet derzeit an einer en t
sprechenden P lanungsunterlage -  hat zur 
Vermeidung dauerhafter B eeinträchti
gungen des Landschaftsbildes und von 
N aturschutzbelangen eine F lächenfin
dungskarte fü r die W indkraftnutzung er
stellt. In Zusam m enarbeit m it den Ge
meinden und sonstigen Trägern öffentli
cher Belange w urden Vorrangflächen für 
die W indkraftnutzung ausgewiesen, die 
auch in den Regionalplan Eingang finden 
werden. Die Bedenken und Anregungen 
des NPA w urden im Rahmen dieses Ver
fahrens nahezu vollständig in die P la
nung eingearbeitet. Dieses Vorgehen ist 
eine w ichtige V oraussetzung fü r einen 
geordneten Ausbau der aus ökologischen 
G ründen grundsätzlich zu fördernden 
W indkraftnutzung. Dabei sind Nachteile 
für den N aturschutz wie auch die ansäs
sige Bevölkerung zu vermeiden.
Das F reihalten  der seeseitigen Gebiete 
des W attenm eeres von W indkraftanlagen 
entsprechend der M inistererklärung von 
Esbjerg ist unerläßlich für die Entw ick
lung des G roßschutzgebietes W atten
meer. Da L and und W attenm eer in enger 
W echselbeziehung stehen, muß aber auch 
landseitig durch planungsrechtliche In 
strum ente dafür Sorge getragen werden, 
daß der Ausbau der W indenergie in einem 
um w eltverträglichen Rahmen s ta ttfinde t 
und die Belange des N aturschutzes be
rücksichtigt werden.
Auf der M inisterkonferenz in Leeuw ar- 
den 1994 haben die W attenm eerländer 
darüber hinaus beschlossen, fü r das ge
samte W attenm eer einen M anagem ent
plan aufzustellen und voranzutreiben. 
Ein B estandteil dieses M anagem entpla
nes sollte es sein, das W attenm eer von zu
sätzlichen N utzungen freizuhalten. Die 
geplante E rrich tung  von Offshore-W ind- 
kraftanlagen wie im niedersächsischen 
Teil des W attenm eeres liefe somit der ge
sam ten seit 1994 beschlossenen ökologi
schen Zielsetzung im Rahmen des W at
tenm eerm anagem ents zuwider. Z en tra

les Anliegen ist auch hier die »Erhaltung, 
W iederherstellung und Entw icklung der 
typischen Landschaftsbestandteile, die 
den C harakter dieses Gebietes in seiner 
E igenart und Schönheit (Identität) aus- 
machem. Die besondere Beachtung der 
charakteristischen Prägung dieser L and
schaft durch Umwelt und K ulturge
schichte soll in ih rer Bedeutung im R ah
men von M anagem ent und Planung be
sonders berücksichtigt w erden (Anlage 1, 
M inistererklärung Leeuw aarden 1994). 

Mit freundlichen Grüßen 
gez. Dr. Bernd Scherer«

Die Hamburgische Nationalparkleitung
schrieb uns am 10. 11. 1995 folgende 
fachliche E inschätzung zum geplanten 
Bau von W indkraftanlagen auf dem L eit
damm bei Cuxhaven:
»>... Der N ationalpark  Hamburgisches 
W attenm eer ist per Gesetz eingerichtet 
worden, um »das W attenm eer ... in seiner 
G anzheit und seiner natürlichen D yna
mik um seiner selbst willen und als Le
bensstätte der auf diesen einmaligen Le
bensraum  W att angewiesenen Arten und 
der zwischen diesen A rten bestehenden 
Lebensgem einschaften zu erhalten und 
vor Beeinträchtigungen zu Schützern 
(Art. 2/§ 2: Schutzzweck). Bei einer ge
p lanten  E rrichtung von W indkraftanla
gen auf dem Cuxhavener Leitdam m  und 
gleichzeitiger V erstärkung des Deckwer
kes sind für den Dauerbetrieb folgende 
Aspekte in diesem Zusam m enhang be
sonders zu berücksichtigen:
1. ) V eränderung des Landschaftsbildes,
2. ) Ausw irkungen auf die Vogelwelt 
sowie
3. ) Auswirkungen auf die nahe gelegenen 
Seehundsbänke.

Die bei der Errichtung der Anlagen bzw. 
V erstärkung des Dammes auftretenden 
S törungen können zum jetzigen Zeit
punk t n icht abgeschätzt werden. Es ist 
allerdings davon auszugehen, daß diese 
die Umwelt und N atur in der Umgebung 
noch in bedeutendem  Umfang zusätzlich 
belasten werden.
D arüber hinaus muß 4.) geprüft werden, 
inwieweit bei der Realisierung eines der
artigen Projektes bereits getroffene Ver
einbarungen zur E rrichtung von W ind
kraftan lagen  im W attenm eer berührt 
w erden und inw iefern schließlich über
haup t die N otw endigkeit besteht, eine 
Anlage dieser Größe m itten in das Ökosy
stem W attenm eer hineinzuplanen und zu 
bauen.
1.) Veränderung des Landschaftsbildes
Der für die E rrichtung vorgesehene Leit
damm vor Cuxhaven liegt m itten im Zen
trum  des w eltw eit einzigartigen Ökosy
stems W attenm eer. Der geplante S tand
ort liegt darüber hinaus in unm ittelbarer 
Nähe aller drei deutschen W attenm eer- 
N ationalparke.
Das W attenm eer m it seiner verbliebenen 
N atürlichkeit stellt aus der Sicht des N a
turschutzes einen der bedeutendsten 
Großlebensräum e M itteleuropas dar. Zu 
seinen besonderen und schützensw erten 
Eigenheiten gehört auch sein charak teri
stisches Landschaftsbild, welches durch 
W indkraftanlagen erheblich gestört 
wird. D urch die zu erw artende Höhe und 
Anzahl der geplanten W indkraftanlagen 
(bis zu 3 0 Anlagen auf einer Länge von bis 
zu 8 km entlang des Leitdamms) darf be
reits je tzt davon ausgegangen werden, 
daß sie in weiten Teilen des E lbe-M ün
dungsbereiches -  und betroffen ist hier 
insbesondere der gesamte Bereich des
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N ationalparkes Ham burgisches W atten
m eer -  das Landschaftsbild  derart beein
flussen werden, daß der ursprüngliche 
C harakter zurückgedrängt würde. Ein 
Ausgleichen für diesen Eingriff kann 
nicht hergestellt werden.
2. ) Auswirkungen auf die Vogelwelt 
Das gesamte W attenm eer besitzt eine au 
ßerordentliche Bedeutung als Brutgebiet, 
Rastgebiet und M ausergebiet fü r zum 
Teil sehr seltene und sogar vom A usster
ben bedrohte See- und Watvögel. Dies 
gilt im besonderen Maße für die W attbe
reiche und Inseln im Bereich der Außen
elbe und hier insbesondere für Entenvö
gel. So befindet sich in diesem Gebiet das 
w eltw eit bedeutendste M ausergebiet der 
B randgans (100 000-150 000 Tiere). In un 
m ittelbarer Umgebung liegen die Vogel
schutzinseln Nigehörn, Scharhörn  und 
Trischen sowie das für die Vogelwelt au 
ßerordentlich bedeutsam e östliche Vor
land der Insel Neuwerk. A ufgrund der 
besonderen Schutzw ürdigkeit dieses Ge
bietes w urden das ham burgische und 
auch schleswig-holsteinische W atten
meer daher als >Feuchtgebiet von in te r
nationaler Bedeutung< (Ram sar-Konven- 
tion) anerkannt. Eine Ausweisung als 
FFH -G ebiet gemäß der EU-R ichtlinie 
N atura 2000 steht in naher Z ukunft be
vor, da Teile des ham burgischen N atio
nalparkes gemäß der EU-Vogelschutz- 
richtlinie bereits seit langem anerkannt 
sind. Es steht zu befürchten, daß die ge
planten  W indkraftanlagen die Vogel weit 
des W attenm eeres in diesem Bereich 
durch ihre besonders hohe Scheuchw ir
kung nachhaltig  beeinflussen werden. 
Insbesondere die n icht an diese Anlagen 
gewöhnten Zug- und Rastvögel könnten 
diesen für sie außerordentlich bedeutsa
men Rast- und N ahrungsplatz in Z ukunft 
w eiträum ig meiden.

3. ) Auswirkungen auf die nahe gelegenen 
Seehundsbänke
Seehunde gehören zum typischen und be
sonders wertvollen A rten inventar des 
W attenmeeres. Die B estandsentw icklung 
des letzten Jahrzehnts sowie darüber h in 
aus um fangreiche U ntersuchungen zur 
individuellen >Fitneß< dieser Tiere haben 
gezeigt, daß die G esam tpopulation nach 
dem Seehundsterben im Jah r 1988 zw ar 
in den letzten Jahren  erfreulich ange
wachsen ist, daß sie aber dennoch in er
heblichem Maße gefährdet bleibt. Vor
aussetzung für eine natürliche Entw ick
lung der Seehundpopulationen ist die E r
haltung w eiträum iger ungestörter W at
tenm eerbereiche, in denen die Tiere ra 
sten, ihre Jungen zur Welt bringen und 
großziehen können. Es ist unbestritten , 
daß Seehunde ihre angestam m ten R ast
plätze auf den Sandbänken bereits bei 
geringen Störungen verlassen. Der Bun
desm inister für Verkehr h a t deshalb in 
Abstim mung m it den zuständigen Bun
desländern im W attenm eer w eiträum ige 
Seehund-Schutzgebiete eingerichtet, die 
über weite Teile des Jahres (im Falle des 
N ationalparks H am burgisches W atten
meer sogar ganzjährig) n icht befahren 
w erden dürfen. Der Bau und Betrieb von 
W indkraftanlagen im W attenm eer -  be
sonders im Offshore-Bereich -  stellt ins

besondere für Seehund-M utter und Kind 
möglicherweise eine dauerhafte S tör
quelle von erheblichem Ausmaß dar.
In unm ittelbarer Nähe des geplanten 
W indkraftanlage-Standortes befindet 
sich auf dem sogenannten M ittelgrund 
ein bedeutendes Rast- und Setzgebiet von 
Seehunden. Aus oben genannten G rün
den ist davon auszugehen, daß die große 
G efahr besteht, daß der M ittelgrund für 
die Seehunde zum indest als Setz- und 
Aufzuchtsgebiet im Falle einer W ind- 
kraftanlagen-E rrichtung auf dem L eit
damm aufgegeben wird.

4.) Vereinbarungen zur Errichtung von 
Windkraftanlagen im Wattenmeer
Im Rahmen der trila tera len  Regierungs
konferenz zum Schutz des W attenm eeres 
haben die S taaten  D änem ark, N ieder
lande und D eutschland anläßlich ih rer 6. 
gemeinsamen D eklaration von Esbjerg 
im November 1991 verbindlich verein
bart, keine W indkraftanlagen im W at
tenm eer seeseitig der Deich- und U ferli
nie zu genehmigen und zu errichten. Die 
oben genannten S taaten  haben darüber 
hinaus anläßlich ih rer E rklärung von 
Esbjerg 1991 das in der gem einsamen E r
klärung zum Schutz des W attenm eeres 
im Jah r 1982 festgelegte Vermeidungs
prinzip ausdrücklich bekräftigt. Demzu
folge sollen solche A ktivitäten von vorn
herein unterbleiben, wenn von ihnen 
schädliche A uswirkungen auf N atu r und 
Umwelt n icht ausgeschlossen werden 
können. D arüber hinaus haben die Um 
w eltm inister anläßlich ih rer 7. T rilatera
len Konferenz zum Schutz des W atten
meeres in Leeuwarden beschlossen, einen 
M anagem ent-Plan voranzubringen und 
weitergehende Nutzungen im W atten
meer zu vermeiden, um u.a. die natürliche 
E igenart und Schönheit dieses Lebens
raum es zu erhalten. Bei dem vorgelegten 
Projektvorschlag muß jedoch davon aus
gegangen werden, daß von seiner Reali
sierung und D auerbetrieb tiefgreifende 
Störungen für die Vogelwelt, für die See
hundsbänke sowie für das Landschafts
bild ausgehen werden. Insofern w ider
spricht dieses Vorhaben dem Geist der 
getroffenen trila tera len  V ereinbarungen 
zum Schutz des W attenmeeres.

Die H am burger U m w eltbehörde ist 
grundsätzlich an einer Förderung rege
nerativer Energie-Ressourcen außeror
dentlich interessiert. Sie hat deshalb in 
diesem Zusam m enhang im F rüh jahr 1992 
in ihrem  Hause prüfen lassen, ob und in 
welchem Umfang die E rrich tung  von 
W indkraftanlagen im ham burgischen 
W attenmeer, insbesondere auf der Insel 
Neuwerk, sinnvoll sein könnte. Die Um 
weltbehörde ist nach eingehender Abw ä
gung der N utzungs- und Schutz-In teres
sen allerdings zu dem Ergebnis gelangt, 
daß im N ationalpark  H am burgisches 
W attenm eer keine W indkraftanlagen er
richtet w erden sollen. Dies gilt auch für 
die Insel Neuwerk einschließlich des ein
gedeichten Inselkernes.
Im Rahmen des N ationalparkgesetzes 
w urde zur Erreichung des Schutzzw ek- 
kes eine Reihe historisch gewachsener

Nutzungsform en in ih rer Ausübung en t
weder in bedeutendem  Um fang einge
schränkt (Betreten, Befahren, Bewei- 
dung) oder sogar gänzlich verboten (Fi
scherei, Jagd). Es w ird der betroffenen 
Öffentlichkeit -  und hier insbesondere 
der Bevölkerung an der Küste -  schwer
fallen zu verstehen, w arum  einerseits sol
che angestam m tem  Nutzungsform en 
und Rechte zugunsten des N aturschutzes 
beschnitten w erden und andererseits völ
lig neue und dem N aturschutz zuw ider
laufende W irtschaftsinteressen im W at
tenm eer zugelassen w erden sollen. Die 
Realisierung des vorgeschlagenen Pro
jektes w ürde die gemeinsam von N ieder
sachsen, Schleswig-Holstein und Ham 
burg im Elbe-M ündungsbereich vertrete
nen N aturschutzziele in ih rer E ntw ick
lung nachhaltig  schädigen.

Abschließend drängt sich die Frage auf, 
ob ein derartiges Vorhaben überhaupt 
zwingend notw endig in diesem ökolo
gisch besonders em pfindlichen Bereich 
realisiert w erden muß. Vor einer konkre
ten Aufnahme der P lanungen zu diesem 
Projekt ist zunächst die P rüfung von ge
eigneten A lternativstandorten  außerhalb 
des W attenm eer-Bereiches zu fordern, 

gez. Dr. K. Janke«

Eike H artw ig und Thomas Clemens

Neue Schilder für Naturschutz
gebiete in Schleswig-Holstein: 
Waldohreulen statt Seeadler
Nach einer Pressenotiz des schleswig
holsteinischen M inisterium s für N atur 
und Umwelt w urde in dem seit Februar 
1995 bestehenden N aturschutzgebiet 
»Schaalsee m it N iendorf er Binnensee«, 
welches ein Teil des schlesw ig-holsteini
schen und m ecklenburg-vorpom m er- 
schen N aturschutzgebietssystem s »Das 
Grüne Band« ist, erstm als fü r das Land 
Schleswig-Holstein und die alten Bun
desländer das neue Schild für N atu r
schutzgebiete aufgestellt.
In Zukunft w ird das schwarze Symbol 
der W aldohreule auf rapsgelbem , rau ten 
förmigem Fünfeckschild (entsprechend 
dem Vorbild aus den neuen Bundeslän
dern) auf N aturschutzgebiete hinweisen 
(siehe Titelfoto von SEEVÖGEL, Band 
13/Heft 3 im Septem ber 1992), und das 
bisherige weißgrüne Dreiecksschild mit 
dem Seeadler ablösen. Die entsprechende 
Verw altungsvorschrift w ird M itte Sep
tem ber im A m tsblatt für Schleswig-Hol
stein veröffentlicht und dam it rechts
kräftig.
Das Symbol der W aldohreule in ganz 
D eutschland zur K ennzeichnung von N a
turschutzgebieten einzuführen, w urde im 
Mai 1994 auf der U m w eltm inisterkonfe
renz der Länder beschlossen. Es sollte da
m it deutlich gem acht werden, daß nach 
der deutschen Vereinigung auch in den 
alten B undesländern Bewährtes der 
neuen B undesländer übernom m en w er
de. Eike H artw ig
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